
Rede zu Haushaltsrechts-Reform, 11.12. 2009 
 
Abgeordneter Gerhard Steier (SPÖ): Herr Präsident! Herr 
Staatssekretär! Meine geschätzten Damen und Herren! Meine 
VorrednerInnen haben es bereits ausgeführt, die zweite Etappe 
der Haushaltsreform ab 2013 wird einiges positiv verändern: 
übersichtliche Budgetstrukturen, Wirkungsorientierung und die 
Umsetzung des Gender Budgeting. Zu den Kernelementen 
gehört auch der doppische Ansatz bei Veranschlagung und 
Rechnungswesen, der neben einem Finanzierungs- auch einen 
Ergebnis- und Vermögenshaushalt beinhaltet.  
 
Die erste Etappe der Haushaltsreform ist ja bereits seit 
Jahresbeginn in Kraft und bringt neben verbindlichen 
Ausgabengrenzen für vier Jahre mehr budgetäre Flexibilität 
durch ein Rücklagenregime innerhalb der definierten 
Ausgabenobergrenzen. 
 
Die vorgesehene Wirkungsorientierung in der zweiten Etappe 
der Haushaltsreform wird eine wesentlich effizientere 
Budgetpolitik ermöglichen. Geld und Personalkapazitäten für die 
einzelnen Budgetbereiche waren ja bisher schon festgelegt, 
allerdings war nicht klar, was mit den definierten Mitteln 
tatsächlich bewirkt wurde. Künftig beinhaltet – und das muss 
man hoch anrechnen – das Budget Festlegungen, welche 
Wirkungen und Leistungen mit den definierten Ressourcen zu 
erbringen sein werden. Das heißt, dass neben finanziellen 
Fragen auch der konkrete Nutzen für die BürgerInnen in das 
Zentrum der Betrachtung rückt.  
 
Jedes Ressort wird für die Wirkungssteuerung selbst zuständig 
sein. Für ressortübergreifende Angelegenheiten und als 
Unterstützung ist das BKA die koordinierende Stelle. 
 
Meine geschätzte Damen und Herren, im Zuge der Beratungen 
im Budgetausschuss wurde auch Kritik vorgetragen, dass die 
Rolle des Parlaments und des Budgetausschusses künftig 
weniger wichtig sei, weil Teile der Verantwortung an die 
Fachminister nunmehr abgegeben werden. Dem ist 
entgegenzuhalten, dass den Abgeordneten hier im Hohen Haus 
durch ihre Zustimmung zu Globalbudgets, zu Vorgriffen und zur 



Anlage von Rücklagen und für das entsprechende Controlling 
zukünftig hohe Mitwirkung und auch Verantwortung zukommen 
und aufgetragen wird. 
 
Diese neue Rolle werden wir mit Bedacht ausfüllen müssen. 
Gleichzeitig wird dem geplanten hauseigenen Budgetoffice mit 
eigenem Personal und eigener Expertise eine hohe Bedeutung 
beim parlamentarischen Budget-Controlling zukommen. Dieser 
Budgetdienst wird die Ausschüsse und die Abgeordneten bei der 
Analyse und bei den Beratungen zum Budget unterstützen. 
 
Meine geschätzten Damen und Herren, das neue Haushaltsrecht 
ist sicher ein Paradigmenwechsel und auch ein Kulturwandel! Es 
sind zahlreiche Regelungen eingebaut, um maximale 
Transparenz, Mitwirkung und Kontrolle zu gewährleisten.  
Von zentraler Bedeutung wird die Umsetzung auf allen Ebenen 
sein, damit der große Wurf auch gelingt. Ein herzliches Danke 
an alle, die mitgewirkt haben! – Danke. 


